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Ureisblatt tat tat Kreis Gießen.
In Halts -Ueberfichl: Verkehr mit Wild. - Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Schuhwaren. — Höchstpreise für Rüben - Geiverb-
^ Uche Belrievszahlung. — Ausruf der jüngsten Jahresklasse des nichkgedientenLandsturms. — Keldberemiguug Lang-Göys.

Verordnung
über den Verkehr mit Wild. Vom 12. Juli 1917.

Tcr Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über
"e Ermäckligung des Bunbcsrates zu wirtschaftlichenMastnahmen
usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Ver¬
ordnung erlassen:
^ 8 1. Als Wild im Sinne dieser Verordnung gelten Rotwild,
Damwild, Lchwarzivild, Rehwild, Hasen, wilde Kaninchen undFasanen.

Tie Landeszentralbehörden sind befugt, die Vorschriften dieser
Vevordnung auf andere Wildarten auszudehnen oder einzelne der
un 9lbs. 1 bezeichn eben Wildarten von den Vorschriften dieser
Verownuug auszunehmen.

§2.  Tie Landeszentralbehörden haben Anordnungen zu tref¬
fen, das; ein angemessener Teil der Ergebnisse der Jagd den
von chrwn oder der zuständigen Behörde bestimmten Abuahme-
. ®ul ^ ^sügung zu stellen, von diesen a^ unehmen und

au Kvmmunalverbände oder von diesen bestimmte Verteilungs-
slellen .-zur Abgabe an die Verbraucherlverterzuleitenist.

Tie Landeszentralbehörden haben Lbwrdnungen dahin zu
treff« :, daß, sofern die Abnahme des Wildes nicht spätestens
am ^ age der Erlegung des Wildes oder bis zu einem späteren,
voir der Landeszentralbehörde festzusetzenden Tage erfolgt, der
^agdberechtigte über das erlegte Wild frei verfügen kann.

8 6. Wer Treibjagden abhält oder abhalteu läßt, hat dies
spätestens am vorhergehenden Tage der nach- 3 2 bestimmten
Abnahmestelle anzuzeigen. Tas voraussichtliche Strecken ergehn is
Nt schätzungsweisein der Anzeige anzuaeben
. Jr  Muahmestelle hat für das Wild den für den Griost-

mtt Wlldfestgesei ^ m Preis zu zahlen; sie trägt die Ge¬iaht und die Kosten der Beforderrmg.
r hJ 5m T 'e Verteiümg des aus dem Ausland und den be-,

emgefuhrten Wildes erfolgt durch die Reichs-.

n{tfJ bxlJfc n^ >§ 3 obliegende Anzeige nicht oder
nrckt rechtzeitig erstattet oder den auf Grund des § 2 erlassenen

Wirt, imt ^efänanig  bis zu einem
Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntaufend Mark oder mit einer
vieler Strafen be,traft.
>*,= 'S nL^ ea *an?lr >uis Einzichunz des Wildes, aus
Mji “ ltr-̂ bare b-mdlimg bezieht, erfarart wcrbm, ohm

brschied, ob es dem Tater gehört oder nicht
in Kraft Verordnung tritt mit dem Tage der Verküiidung

Berlin , den 12. Juli 1917.
Der Stellvertreter des R-nchskanzlerS.

vr . Helfferich.

Bekanntmachung
betreffend den Verkehr mit Wild. Vom 20 Juli 1917

» ■ s ; ~ £ «ÄES ' * t'

im Großherzogtum gelegener Jagden oder deren
Vertreter smd verpflichtet, von jeder größeren Wildstreckp \Uror

ÄriSiSasaffÄrÄS
SSt  syw »Ä «■ £%&RS%tt £'Ssrssa  «

« -" r-t» bic bCSItoTe Jrfl 'Ä
S rJIfJ v *' bi e t^ 1.W Li,stehende Menge Wildes jeweils
%hre & '! l9eh7̂ ^ ^ ^ Ou.ng rill ) vom Ldorte au! stine
zu beẑ leü ° U"b bulnt" inKi  nach Abholung

lederttü ^ reittb̂ rû ^ h bczugzbcreüKigtenStad , können
i  St k ^ keinvarungen wegen völliger oder teilweiserÄ b&$Zt™gt Xn! ®SS »iÄ «SÄ

. Als „größere Wildstrecken" im Sinne des Absatz 1 gilt
«ne zu crivartende Tagesstrecke von mindestens 60 Hasen. Bei
Abschuß anderen Wildes ist zu rechne,t: ein Stück Edelwild = 20
Hasen, eilt Stück Damwild = 10 Hasen und ein Stück Rehwild
^ 6 Hasen.

Ter Jagdinhaber ist auch dann zur Abgabe der in II Abs. 1
festgesetzten Anteile der Wildstrecke verpflichtet, wenn das Er-
gebnts der Jagd hinter dem vermuteten Strcckenergebnis zurück-
bleiben̂ sollte ; der bezugsberechuigteKreis, sowie die bezugsbercch--
trqte L>tadt oder Gemeinde sind in gleicher Weise zur Abnahme
des 'geringeren Streckeuanteils verpflichtet.

III. Hat der Kreis oder die bezugsberechtigte Stadt sich
tmlerhalb der in II Abs. 2 bestimmten Jurist zur Abnahme des
chr zu stehenden Wildes nach Mastgabe dieser BekaiultmockMng
o^̂ oit erklärt, oder ist die Eintrittserklürung der Gemeinde ge-
maß II .los. 3 dem . Jagdinhaber zugegangen, so ist dieser man-,
gels anderer Vereinbarung der Beteiligten verpflichtet, die Emp¬
fang sbereckitigtennnndestcns am Tage vor Abhaltung jeder ver¬
mutlich eine größere Wildstrecke ergebenden Jagd unter Angabe
des voraussichtlichen Streckencrgebnisses, sowie des Tages , der
Ldinde und der voraussichtlichen Stelle des Jagdschtuffes auf
Zwsten der Bezugs ^ rechtigten durch Eilbrief, Telegramm oder,
wenn billiger, durck- Boten zu benachrichtige Erfolgt die Be¬
nachrichtigungdemgemäß, so sind die Bezugsbereckztigteu zur lieber»
nähme des ihnen zukommenden Wildes an Ort und Ftellc und
Ar Zahtmig des Kaufpreises verpflichtet, sofern ihr etivaiger
Verzicht auf die Wildabgabe nick-t spätestens am Abend vor
dem Jagdtage zur Kenntnis des Jagdinhabers oder seines Ver¬
treters gelangt ist.

Verzichtet der Bezugsberechtigte verspätet, oder findet er sich
Nicket rechtzeitig zur Uebernahme des Wildes em, so hat der Jagd-
«reckurgte bcn  dadurch frei merbcnben Anteil für Rechnung des
Bezugsberechtigten bestmöglich auderiveit zu veriverteu.

Tre Verteilung der Wildstreckeunter die Byzngsbercchtiatal
und den ^ agoherren ist, sofern anderweit teine Einigung er-

dergestalt zu beivcrkstelligeu, daß zuerst der Jagdin»
vaber m  Lasten seines Anteils den zehnten Teil »er Strecke
auAvahU, und daß aAdanm nach Maßgabe der Anteilbereckch»
gungen die einzelnen Berechtigten abwechselnddie einzelnen Stücke
der versage denen Wildgattimgen erhalten Zerschossenes Wild ist
Unc gut geschlossenes anzunchmeu imd zu bezahlen.

r 1 » Wildempsangberechtigle Städte im Sinne von II! Abs 1dieser Verordnung smd:
1. Hinsichtlich der Jagdbezirke in den Kreisen Tarmstaüt, Beiis-

hnm Erbach, Grost-Gercm und Heppenheim die Stadl
Tormstaot;

2. hinsichtlich der Jagdbezirke m den Kreisen Büdingen . Tie-
2 ^c ?^ K ^ bdberg und Osfenbackl die Stadt Offenbwb:
3. hm sichtlich der Jagdbezirke in den Kreiseii Gießen, Alsfeld
. und -Schotten die Stadt Gießen - '
4. hm sichtlich der Jagdbezirke m den Kreisen Mainz , Akzen
* * lTrl0f ,x Ernd Oppenheim die Stadt Mainz ; ’
5 bCr ^ a9bbejirfc im  Kreise Worms dir Stadl

BÄ«nntmMh,mq eiitqegcnstcheiiden BcNrägr
über Abgabe größerer Wikdstrecken smd nichtig. *

Tas Großherzoglickze Ministerium des Innern kann aus Airtraa
Ausuahnren aus Billigkeitsgründen zulassen ^

VI. Zuwi^ rhandlungm werden nach- den Bestimmungen der
^l ^ rdming des Bundesrats vom 12. Juli 1917 über den Verfahr
Ŵ u^ionoo 115U  J ^ nf>r nnb mit ^ ''ldstrafe

10 000 Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft
Emziehung des Wildes , auf das !sch die L

tri “ mÜ  T °g« t* r Verölst

Tarmstadt, den 20 . Juli 1917.
Großherzogliches Ministerium des Innern,

v. H o m b e r g k.

zu Gießen und die Grußh
Bürgermeisterelen der Landgemeinden des Kreises.̂

T)iĈ a,bC  Bek «nntmach,ngen sind ortsüblich zu vezöffenH,
Gießen, den 27. Juli 1917.

Großherzogliches Krrisamt Gießen.
I4r. U sj n g e r.
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Bekanntmachung
Itur Abänderung bei Verordnung über Preisdeschränkung-en bn
Kersäufen von Schichvaren vom 26. September 1916 iRei che-

Gesetzlü. S . 1077). Vom 19. Juli 1917.
. . Buudesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats in  wirtschaftlichenMaßnahmen
usw. vom 4. August 1914 lReichs-Gesetzbl. S . 32, ) folgende Ver¬
ordnung erlassen:

Artikel  1 . An Stelle des § 6 Abs. 2 der Verordnung über
Kocisbeschränkungen bei Verkäufen von Sckwhwareu vom 28. Sep-
tenrlni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1077) treten folgende Bor-
fchriften.

Tos Sch«iedsoerr<bit prüft auch auf Antrag der zuständigen
Stellen die Preise nach und bestimmt die nach ^ 1 in Be»
Hindung mit den von der Gu tachterüonrnüssion für Lchuhivaren-
preise (8 9) aufgestellten Richtsätzen angeinessenenPreise. Er¬
gibt sich hierbei, daß ausgezeichnete oder von einem Ländler
gezahlt»' Preise höher sind als die angemessenen, so hat das
Schiedsgericht zugunsten des Reichs die erzielten Ueberpreise
einzuziehen

Welche Stellen im Sinne des Abs. 2 Satz 1 Zuständig sind,
bestimmen twrbehaltlich der Borschrift im § 12 die Landes-
zentralbehörden.

Artikel  2 . Diese Verordnung tritt mir dem 31. Juli 1917
in Kraft.

Berlin, den 19. Juli 1917.
Ter Stellvertteter des Reichskanzlers.

Dr . Lelfferich.

Verordnung
fiber die Aufhebung der Verordnung über Döchstpveise für Rüben

vom 26. Oftober 1916 »Reichs-Gesetzbl. S . 1201).
Vom 13. Juli 1917.

Aus Grund der Verordnung über Dri-oaSmuhnahnreu zur
Sicherung der VolkSernähnurgvom 32 Mai 1916 (ReichS-Gesetzbl.
G. 101) in Verbindung mit § 1 der Verordnung über die Errich-
ftrotj eines Kriegsernährungsamts vom 22. Mai - 1916 iRcichtzh
Gesetzdl. S . 402) wird bestimmt:

Die Verordnung ilber Höchstpreise für Rüben vom 26. Okiobar
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1204) tritt mit bmi $hge der Bei tun düng
dieser Verordnung außer Kraft.

Berlin,  den 13. Juli 1917.
Der Präsident des KriegsernährungsamteS.

_ _ von Batocki.
Bekanntmachung

betreffend Höchstpreise für Rüben. Vom 20. Juli 1917.
Unsere Bekanntmachung zur Ausführung der Verordnung über

Höchstpreise für Rüben vorn 26. Oktober 1916 (Reichs Gesetzbl.
S . 1204) vorn 12. Dezember 1916 wirdhicrnrrt ausgehoben.

Darmstadt,  20 . J »üi 1917.
Großherzoglich's Ministerium des Innern

*. Loinbergk.

An den Oderbüraermkifter zu Gießen . das Großh . Polizei-
6ml Gießen , die Grvßh . Bürgermeistereien der Landgemein

den und die Großh Gendarmerie des Kreises
Vorstehende Bekanntmachungist ortsüblich zu veröffentlichen.
Gießen,  darr 36. Juli 1917.

Großherzoglichs Kreisamt Gießen,
vr . U st n g e r.

Betr . : Vornahme einer gewerblichen Betriebs.;ähkung
An den Oberbürgermeister zu Gießen und die Großh

Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.
Unter DinweiS auf das Ausschreiben vonr 14. Juli 1917 im

KreiSblatt Rr . 120, empfehlen wir Ihnen , alsbald Zählbezirke' wie
bei den regellnäßigen Volkszählungenzu bilden, für welche je ein
ZShlerzu  bestellen ist. Auf st einen Zähler sind ellva 10 Betriebe
zu rechnen. Die Auswahl der Zähler ist sorgfältig vorzunehmen. Zu
diesem Amte sind nur solche Personen zu berufen. ivelch die all-
gemvmen Kenntnisse besitzen, die zum Verständnis dieser Aufgabe
erforderlich sind und zugleich tu ihrer PersönliM 'it eine OXlvähr
M die geunssciihafte Ausführung der ihnen übertragenen Ge-
Mtte bieten Dv- Bestelluua der Lehrer als Zähler ist zulässig
Wir Iwfstn, daß dw,e suh aus Ansuchen der Bürgermeistereien zurMithilfe bereit sind« Lassen werden.

, ^ ,?!?^ ^ udig, vor allem in größeren Gemeinden, die in
mehrere Zahlbezirke zerfallen, die Zähler gemeinschaftlich illvcr ihre
£ • $ *Jä5 ten ^Meu und sie auf besondere Sttuvienateiteg
der Ausfüllung der Listen aufmerksam zu machen.

In ne r halb 8 T a ge u wollen Sic uns  b e r i ch tc n:
1. wieveel Zähler Sie bestellt haben und
2. wer diese sind

rr , Pf,fl unuimftlngiich w ' tivendig . daß die Gemeindevorständ«
gena>lestenS mit Wefeii und Ztveck der Zählung aus den

^ttn .achn ^ Drucksaelvn, die Jhi « n baldigst zu gehen, ver

D^ Zähler ,md rechtzeitig mit heu Zählpapstrm . nämlich:
Drucksache1 : Merkblatt für Zähler,
Drucksache2 : Merkblatt zur Durchführung der Belrstbszäh-

. lung,
Druchach 3 : Fragebogen.

zil versehen, so daß sie für den Begum des Zählgeschastes —
*^Us>cn̂ 2 fl 1 ^ tcn — ^chö -n anl 6. August bereit sind.

scaawem die vorstehend genmmten Drucksachen Ihnen von uns
zugegangen sind, wollen Sie diese sofort prüfen, ob die Zahl der-
selben dem mutmaßlichen Bedarf entspricht. Ist dies nicht der Fall.

da^. rtehlende bei uns nachzusordern. Diese Nachtorderungen
musten be>anders begründet sein.
r ^ Augu  st Die Zähiungssorinulare
,rno josort danach ernzusmnmeln und spätestens dis zum 20. Augustan uns ourzu,enden.

Der Zähber nrutz die Formulare sofort an Ort niid Stelle g.mau
prmen, ^ rrtümer berichten oder Fehlendes ergänzen lasten oder
leidst ergänzen.

,Formular  muß mit der darauf geforderten Unterschriftver,even ,ern.
,» ;r̂ *°*§21 ^5^ ** in einer Gerneinüe nicht vorhanden sei», so
must̂ i Fehlverrck-te unbedingt erstattet werden.

Gießen,  den 27. Juli 1917.
Gvoßherzoalickcs Krcisamt Gießen.

_ I . V.: H emmerbe.
Bekanntmachung.

©clr . : Aufruf der jüngsten Jahres klaffe des nichtgedienten Land¬
sturms. Geburtsjahr 1900.

. Ẑ °ch den Bestimmungen der Wchr-Ordnung werden alle die
beut,che Relchsangehörigkeitbesitzenden männlichen Personen mtt
oem vollendeten 17. Lebensjahre wehrpflichtig.

Im fordere daher alle in Betracht kommenden Wehrvtlichrigeq
auf. sich bei der Bürgermeisterei ihres Auseuthaltsorrs zur Land«
sturmrolle anzumelden, insoweit dies noch nicht geschehen ist.

Die Anmeldung har am 15. des auf den Geburtsmonat fob»
genden Monats zu erfolgen.

Nichtanmeldung hat Bestrafung zur Folge
Gießen,  den 24. Juli 1917. e

xer Zivilvorsitzende der Erjatzkommission des Krei'es GüßenI . B. r Dem m erde.

An den Oberbürgermeister .zu Gießen und an die Großh.
Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreists
Obige Bekannttnachung wollen Sic in der üblichen Weise

bekanntgeben lasten.
Jnwweit die Anmeldungen nocl. nübr enkgeqeugi'nornmett und

Mir mttgeteül worden sind, lvollen Sic das Weitere veranlassen.
Die Namen der sich Meldenden sind unter Verwendung des Land-
sturmrollenformulars nach dem 15. eines jeden Monats mir em-zureichcn.

Gießen,  den 24. Juli 1917.
Ter Znnlvvrsitzcude der ErsatzkomMission des Kreises Gießen

_ 8 B : Demmerd «.
Bckanntniachnng.

Betr . : Feldbereinigung Lang Göns.
In der Zeit vom 7. bis einschließlich 14. August 1917 liegt

werttags »ru, dem Ralbaus zu Lang Göus das Lauptg4'1t« uS-'
Kleichungsverzeiclfliis nebst Beschluß vom 19. J Ûi 1917 zur Ein-
ltcht der BeteÜigtcu offen
^ . ^-O6lahrt zur Erhebung von Einuvnd,n,gen hwr.N'gen fuüvk
dalttbll Mttttooch. den 15. August 1917, vormittags 6 - 9 Uhr
lchll. wozu ich die Beleiligten mit den, fügen ernlade daß
tue Richter,c!)eft,enden mit Einu>end,tngen auSgescküassen'irch'

Die Einwendungen sind schriftlichcin zu reichm
Fried bc  r g,  den 20. Juli 1917.

Der' Großhcrswgliche FclddcreimgungSkvmmissär.
S chn i t t sp a h n , Mgienmgsrat.
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Sonnenschein

ttmp »ralut n:ii 2& bis 29. Juli 1917 = + « .«. o.
S itMIflne . . 2b. . 29. , 1917 = + 1? S - G.N»eder,chlag : mm.

Z 'v llingSrnnddinck der B r n h l ' fchen Iln v . BnUi- und Lteindruckerei N. L e. Gießen.
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